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 Einfamilienhaus Minergie 150.–/m² EBFBEST. 

 Mehrfamilienhaus Minergie 100.–/m² EBFBEST. 

 Nicht-Wohnbau Minergie 100.–/m² EBFBEST. 

 Einfamilienhaus Minergie-P 175.–/m² EBFBEST. 

 Mehrfamilienhaus Minergie-P 120.–/m² EBFBEST. 

 Nicht-Wohnbau Minergie-P 120.–/m² EBFBEST. 

 Einfamilienhaus 100.–/m² EBFNEU 

 Mehrfamilienhaus   60.–/m² EBFNEU 

 Nicht-Wohnbau   60.–/m² EBFNEU 

 Wärmedämmung Fassade, Dach, 40.–/m² 
 Wand und Boden gegen Erdreich wärmegedämmtes Bauteil 

 Wärmedämmung Wand zusätzlich 30.–/m² 
 gegen Aussenklima wärmegedämmtes Bauteil

Gebäudeeffizienz:

Wärmedämmung Gebäudehülle

Gesamtmodernisierung Minergie

Ersatzneubau Minergie-P
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 300 bis 500 kWth 180.–/kWth 

 > 500 kWth 40‘000.– plus 100.–/kWth

 Alle Anlagen 4‘000.– plus 60.–/kWth 

 Zusatzbeitrag Erstinstallation 1‘600.– plus 40.–/kWth 
 Wärmeverteilsystem 

 Bis 500 kWth 8‘000.– plus 180.–/kWth 

 > 500 kWth 48‘000.– plus 100.–/kWth

 Zusatzbeitrag Erstinstallation 1‘600.– plus 40.–/kWth 
 Wärmeverteilsystem 

 Bis 500 kWth (bei Holz ab 300 kW) 6‘000.– plus 20.–/kWth 

 > 500 kWth 11‘000.– plus 10.–/kWth

 Zusatzbeitrag Erstinstallation 1‘600.– plus 40.–/kWth 
 Wärmeverteilsystem 

Ersatz Öl-, Gas- und Elektroheizung:

Holzfeuerung

Wärmepumpe (Wärme aus Aussenluft)

Wärmepumpe (Wärme aus Erdreich, 
Grund- und Oberflächengewässer)

Anschluss an ein Wärmenetz

http://portal.dasgebaeudeprogramm.ch/zh


 Beratungsbericht GEAK®Plus  800.–
 Beraterliste/Bestellung: geak.ch

 Impulsberatung «erneuerbar heizen» 300.– 
 Beraterliste/Bestellung: erneuerbarheizen.ch

■	 Fördergesuche müssen vor Abbruch, Installations- bzw. Baubeginn eingereicht werden. 

■	 Eine Förderzusage ist zwei Jahre ab Datum der Zusage gültig.

■	 Es werden max. 50% der Investitionen an die entsprechenden energetischen Mass-  
 nahmen und bei Ersatzneubauten nach Minergie-P die Gesamtinvestitionen gefördert.

■	 Ab einer Fördersumme von CHF 300‘000.– werden individuelle Fördersätze festgelegt. 

■	 Förderbeiträge unter CHF 2‘000.– werden nicht ausgerichtet.

■	 Vermieter verpflichten sich zur Weitergabe der durch Förderbeiträge erzielten 
 Reduktion der Liegenschaftskosten infolge Ermässigung der Investitionskosten an 
 die Mieterschaft.

Allgemeingültige Förderbedingungen

■	 Anlage muss als Hauptheizung eingesetzt werden.

■	 Anlage ersetzt eine Öl-, Gas- oder Elektroheizung.

■	 Die Anlage wird in einem bestehenden Gebäude ersetzt.

■	 Die Heizung wird für Raumwärme- und Warmwasserversorgung genutzt. Prozess- 
 energie wird nicht gefördert.

■	 Der Förderbeitrag wird mit maximal 50 Wth installierter Nennleistung pro Quad- 
 ratmeter Energiebezugsfläche bemessen. 

■	 Nicht gefördert werden Anlagen, deren Wirkung bereits an ein anderes Instrument  
 der CO2-Gesetzgebung angerechnet wird (z. B. myclimate, KliK, Zielvereinbarungen  
 Bund).

Zusätzliche Bedingungen beim Heizungsersatz (nicht abschliessend)

AWEL 
Abteilung Energie

Stampfenbachstrasse 12
8090 Zürich

Förderbeiträge Beratungsangebote

01
/0

7/
20

20

Ausführlichere Informationen zu den vollstän-
digen Förderbedingungen finden Sie in der 
Broschüre «Förderprogramm Energie».


